
                                                                                                                                                
 
 

  

Förderverein der Turngemeinde 
Neuenhaßlau e.V. 

Hasselbach-Schulstraße 12   63594 Hasselroth 

 

Beitragsordnung  

 § 1 Grundsatz 

Diese Beitragsordnung ist nicht Bestandteil der Satzung.  
Sie regelt die Beitragsverpflichtung der Mitglieder. Sie kann nur von der Mitgliederversammlung des 
Vereins geändert werden. 

 § 2 Beschlüsse 

1. Die Mitgliederversammlung beschließt die Höhe des Beitrags. 
2. Die festgesetzten Beiträge werden zum 1. Januar des folgenden Jahres erhoben, in dem der 

Beschluss gefasst wurde. Durch Beschluss der Mitgliederversammlung kann auch ein anderer 
Termin festgelegt werden.  

 § 3 Beitrag 

1. Der Beitrag beträgt mindestens Euro 0,00 pro Kalenderjahr (01.01. – 31.12.). 
2. Der Mitgliedsbeitrag wird durch Einzugsermächtigung zum 01.01. eines jeden Jahres vom 

Girokonto abgebucht. 
3. Mitglieder, die nicht am Abbuchungsverfahren teilnehmen, entrichten ihre Beiträge bis spätestens 

zum 01.01. eines jeden Jahres auf das Beitragskonto des Vereins. 
4. Bei einem Vereinsbeitritt nach dem 30.06. eines Kalenderjahres, erfolgt eine Berechnung 

von 50% des Beitragssatzes. 
5. Anfallende Gebühren aus Lastschriftrückgaben zahlt das Mitglied. 
6. Bei Überweisungen bitte als Verwendungszweck den Vor- und Nachnamen des Mitglieds mit 

angeben (Bsp.: Max Mustermann, Jahresbeitrag (JJJJ), Förderverein der Turngemeinde 
Neuenhaßlau e.V.). 

 § 4 Vereinskonto 

  Kontoinhaber:   Förderverein der Turngemeinde Neuenhaßlau e.V. 
 IBAN:    DE82 5066 3699 0100 4427 12 
 Kreditinstitut  Raiffeisenbank eG Rodenbach Hasselroth Großkrotzenburg 
 
Überweisungen auf andere Konten sind nicht zulässig und werden als Zahlung nicht anerkannt. 

 § 5 Spenden und Spendenbescheinigungen 

Zur Erfüllung der satzungsgemäßen Vereinsziele sind Spenden erwünscht. Die Spenden können Ihrem 
Zweck entsprechend ausgewiesen sein. Spendenbescheinigungen werden am Jahresende gemäß den 
gesetzlichen Bestimmungen ausgestellt. 
 

 § 6 Gültigkeit 

Die Beitragsordnung wurde am 16.04.24 auf der Mitgliederversammlung des Vereins 

beschlossen und tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft. 



Förderverein der Turngemeinde 
Neuenhaßlau e.V. 

Hasselbach-Schulstraße 12 63594 Hasselroth

Beitrittserklärung Förderverein der Turngemeinde Neuenhaßlau e.V. 
Pro Mitglied ein Formular verwenden 

Wichtiger Hinweis! Bitte in Druckbuchstaben schreiben und vollständig ausfüllen. Bei Schriftverkehr immer die Mitglieds-Nr. angeben. Die 
Mitglieds-Nr. teilen wir Ihnen nach Anmeldung mit.

Beitretendes Mitglied

Vorname Name

Mitglieds-Nr. (wird vom Verein befüllt)

Straße, Hausnummer PLZ, Ort

Geburtsdatum Telefon-Nr.

Mit meiner Unterschrift beantrage ich verbindlich die Mitgliedschaft bei dem Förderverein der Turngemeinde Neuenhaßlau e.V. und erkenne 
zugleich die Satzung in der derzeit gültigen Fassung an. Als Beitrittsdatum gilt das Datum, an dem die Unterschrift unter dieser Erklärung geleistet 
wurde.

✗

E-Mail

Ort, Datum Unterschrift (bei Minderjährigen die Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten)

Datenschutzrechtlicher Hinweis! Auf den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten legen wir besonderen Wert. Ihre Daten verwenden wir daher 
immer nur streng nach den gesetzlichen Vorschriften. Ausführliche Informationen bezüglich der Verarbeitung Ihrer Daten sind in der Satzung 
aufgeführt.

Bitte vollständig ausgefüllt und unterschrieben zurücksenden an 
Förderverein der Turngemeinde Neuenhaßlau e.V., Hasselbach-Schulstr. 12, 63594 Hasselroth oder Briefkasten des Fördervereins in der 
Vereinsturnhalle

Persönliche Angaben

Datum, Unterschrift
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